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Fabrikationsbericht Süsswein 

Kunden-Nummer 

Name 

Vorname 

Adresse 

PLZ, Ort 

Datum der Fabrikation 

Bezeichnung des Endprodukts 

Fabrikation 

Eingesetzter Alkohol Liter effektiv % Vol Liter r.A. versteuert 

Wein: 

Zugesetzter Alkohol: 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

Fabrikationsmenge bei Abnahme * 

*Alkoholgehalt gemäss Laboranalyse 

Für die Besteuerung sind die von einem Labor analysierten Muster massgebend. Es ist Sache des 

Herstellers oder der Herstellerin, die notwendigen Laboranalysen zu veranlassen und den Laborbe-

richt auf Verlangen der EZV einzureichen. 

Sofern sämtlicher Alkohol aus der Weinrebe stammt, wird die Fabrikationsmenge statt zu CHF 29.00 
zu CHF 14.50 je Liter reinen Alkohols (r. A.) besteuert. 

Datum Unterschrift 
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